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Die Untätigkeit eines Staatsanwaltes – nicht nur §§ 258a,13 StGB
sondern auch § 339 StGB?
Unterlässt ein Staatsanwalt es, trotz Vorliegen eines hinreichenden Tatverdachts Anklage gem. § 170 I
StPO zu erheben und tritt dadurch Verjährung ein, dann macht er sich gem. §§ 258a, 13 StGB strafbar.
Die Garantenstellung ergibt sich aus dem Legalitätsprinzip (§§ 152 II, 170 I StPO). Macht er sich
darüber hinaus aber auch gem. §§ 339, 13 StGB wegen Rechtsbeugung strafbar?
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